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kennbar gewesen. Bei ihrer Vorstellung 
im September 2012 im Krankenhaus 
hätten die dort behandelnden Ärzte den 
Materialbruch der Schraube mit Blick 
auf die Röntgenbilder sofort erkannt.

Sie habe sich im Oktober 2012 wegen 
der gebrochenen Schraube im Kranken-
haus einer weiteren Operation unterzie-
hen müssen. Dabei sei die gebrochene 
Schraube entfernt worden. Dennoch sei-
en die Schmerzen nicht zurückgegangen, 
weshalb sie sich Ende Januar 2013 erneut 
im Krankenhaus vorgestellt habe. Ihr sei 
infolge einer lange andauernden Rei-
zung des Nervs durch die gebrochene 
Schraube ein Dauerschaden entstanden, 
der durch eine sofortige operative Be-
handlung im März 2011 hätte verhindert 
werden können.

Der Beklagte hätte überdies spätestens 
bei ihrem Erscheinen im Mai 2012 an-
stelle einer wiederholten Röntgenunter-
suchung eine computertomografische 
Untersuchung (CT) der Lendenwirbel-
säule veranlassen müssen. Sie leide nach 
wie vor unter erheblichen Schmerzen so-
wohl beim Sitzen als auch beim Liegen 
oder Umdrehen im Bett. Sie könne keine 
Nacht mehr durchschlafen und habe 
Schmerzen bei sexuellen Aktivitäten. Sie 
könne von ihr zuvor praktizierte Sport-
arten nicht mehr ausüben. Ihr seien ein 
Verdienstausfallschaden, ein Haushalts-
führungsschaden und Fahrtkosten ent-

standen, die sie von dem Beklagten er-
setzt haben möchte.

Das Urteil
Die Klage wurde abgewiesen. Laut Urteil 
des Gerichtes durfte sich der beklagte Or-
thopäde auf die Befundung durch seinen 
Streithelfer, den Radiologen, verlassen. 
Es besteht insoweit ein sogenannter Ver-
trauensgrundsatz, wie bereits der Bun-
desgerichtshof mit Urteil vom 26. Januar 
1999 (Az.: VI ZR 376/97) entschieden hat. 
Zwar besteht nach Auffassung des OLG 
die Pflicht zur Koordination der beab-
sichtigten Maßnahmen durch gegensei-
tige Information und Abstimmung sowie 
zur Überprüfung auf Plausibilität und 
Klärung konkreter Zweifel. Solange aber 
keine offensichtlichen Qualifikations-
mängel oder Fehlleistungen erkennbar 
werden, darf der Arzt sich darauf verlas-
sen, dass auch der Kollege des anderen 
Fachgebiets seine Aufgaben mit der gebo-
tenen Sorgfalt erfüllt, ohne dass insoweit 
eine gegenseitige Überwachungspflicht 
besteht. Gewichtigen Zweifeln allerdings 
muss der Arzt nachgehen. Der überwei-
sende Arzt darf sich also in der Regel auf 
die Richtigkeit, der von dem zugezoge-
nen Facharzt erhobenen Befunde verlas-
sen, muss dessen Befunde aber auf Plau-
sibilität prüfen (Prinzip der horizontalen 
Arbeitsteilung). Daraus folgt, dass der 
Beklagte im Streitfall grundsätzlich der 

Befundung durch seinen Streithelfer fol-
gen durfte, wenn diese nicht offensicht-
lich falsch oder unplausibel war.

Anmerkung
Häufig überweisen Ärzte ihre Patienten 
zu anderen Ärzten, damit diese den Pa-
tienten in ihrem speziellen Fachgebiet 
untersuchen und/oder mitbehandeln. 
Oft wird in der Folge auch ein Befund-
bericht an den überweisenden Arzt ge-
schickt. Dieser Befundbericht enthält 
dann das spezielle Fachwissen des (mit-)
untersuchenden Arztes. Der überwei-
sende Arzt darf sich dabei grundsätz-
lich auf dessen Befundbericht, den er 
naturgemäß aufgrund seines eigenen 
Fachgebiets nur eingeschränkt beurtei-
len kann, verlassen. Auch das hier vor-
liegende Urteil zeigt noch einmal, dass 
der Befundbericht eines Spezialisten 
nur dann anzuzweifeln ist, wenn dieser 
offensichtlich falsch oder unplausibel ist. 
Das war hier nicht der Fall, weswegen 
das Gericht eine Haftung des überwei-
senden Arztes verneinte.
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Vergütung der Behandlung eines 
Klinikpatienten ohne Reha-Platz

Ein Akutkrankenhaus hat Anspruch auf 
Vergütung, wenn es einen Versicherten, 
der nur noch stationärer medizinischer 
Reha-Leistungen bedarf, so lange statio-
när weiterbehandelt, bis er einen Reha-
Platz erhält. 

Die Rechtsgrundsätze über ärztliche 
 Notfallversorgung gelten entsprechend, 
wenn Versicherte Anspruch auf stationä-
re medizinische Reha haben, aber nicht 
zeitgerecht erhalten. Dies schließt die 
 unbewusste Regelungslücke in SGB V 
und SGB IX hinsichtlich stationärer medi-
zinischer Reha im Notfall. 

Somit hat der Reha-Träger die Behand-
lungsleistungen für die Dauer der Not-
fallbehandlung nach denselben Grund-
sätzen zu vergüten, die für zugelassene 

Krankenhäuser gelten (Bundessozial-
gericht, Urteil vom 19.11.2019 – B 1 KR 
13/19 R).

Streikrecht von Vertragsärzten

Die diesem Beschluss zugrundeliegende 
Verfassungsbeschwerde wurde vom Vor-
sitzenden des MEDI-Verbundes Dr. Wer-
ner Baumgärtner erhoben. Ihr Gegen-
stand war ein von der zuständigen KVB 
erteilter disziplinarrechtlicher Verweis 
wegen Praxisschließung während der 
Sprechzeiten zum Zwecke eines „Warn-
streiks“ (Verstoß gegen die Präsenz-
pflicht). Gegen diesen Verweis wandte 
sich der Beschwerdeführer erfolglos vor 
den Sozialgerichten.

Die Verfassungsbeschwerde wurde vom 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) nicht 
zur Entscheidung angenommen. Begrün-

det wurde dies unter anderem damit, 
dass der Verfassungsbeschwerde keine 
grundsätzliche verfassungsrechtliche Be-
deutung zukomme und sie in der Sache 
keine hinreichende Aussicht auf Erfolg 
habe. Das BVerfG führt in seinem Be-
schluss aus, es sei weder dargelegt noch 
ersichtlich, dass es sich bei der vom Be-
schwerdeführer als „Warnstreik“ bezeich-
neten Schließung seiner ärztlichen Praxis 
um eine koalitionsmäßige Betätigung im 
Sinne des Art. 9 Abs. 3 GG handele. Der 
bloße Hinweis darauf, dass er an zwei Ta-
gen „zusammen mit fünf anderen Kolle-
gen“ seine Praxis schließe, nachdem er 
zuvor der Beklagten gegenüber erklärt 
hatte, dass er damit das allen Berufsgrup-
pen zustehende Streikrecht ausübe, rei-
che insofern nicht aus (BVerfG, Urteil vom 
24.10.2019; Az.: 1 BvR 887/17).
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